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Redaktion, Druck und Verlag von p . Kaesberger in Westerburg.
8. Dienstag , de» 23. Januar 1917. 33 . Jahrgang.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

- j 1ie Geschäftszimmer des Lanvratöomts , v,r Kreis-
sschutz und Steuerverwaltnng u « d die Kreiskomuiu-

ül kasie sind für di «- Vevölkernng vo »r 8 Uhr voront-
il zs bis lS Uhr mittags geöffnet . Nachmittags si»»v

»orm . 10 Uff Geschäftszimmer für die Bevölkerung geschlosien.
ibach aus dt Die Krelskommunalkasie ist am Donnerstag jeder
Saldmark , stoche den ganzen Tag geschloffen.

1 Stamm i Ich ersuche um ortsübliche Bekanntmachung,
ipel. KncheWesterburg . den 12. Januar 1917 . Der La »,brat.Such «̂ _

^Fichte« ~ Bekanntmachung.
-■ Wahrend der Abnahme und Verteilung

562
'lz _ , ,
t u . Knüppel

seisfammelstelle am Bahnhof Westerburg'
zur Sammelstelle verboten.

I Mtrsterburg , den 19. Dezember

von Vieh auf der
ist Unbefugten der

■Lose1 1917. Der Kandrat.
An die Herren Bürgermeister des Kreise » .

!i Otzläxvvim » In Abänderung meiner Anordnung vom 3. November 1916,
- nnd 10. März§i§t)L Nr . 105, ermächtige ich Sie Angehörigen derjenigen
ifiO 10ftftl u^ altun 9cn' *n *)cnen  Hausschlachtungen erfolgt sind, wieder
UV zuzuweisen, etwa die Hälfte der Menge (also 30 Gramm)
bares Geli Kopf und Woche, die den VersorgUttgsberechtigten zusteht,
'ahrts - I Westerburg , den 21. Januar 1917.

y I_ Der Uorfitzeude de» Krrisansschuffrs.
■.LOS ^ ^Asi die Kerren Bürgermeister im Kreise.

st? ao p,u? fth £ c Rückgabe meiner Verfügung vom 18. d.
. _ ” . betr. Heranziehung der Gemeinden zu den Kreis-
1©eldgewmHb Bezirksabgaben wird erinnert.
.—15. Februar Westerburg , den 23. Januar 1917.
DOOÖO Ml_ der U orsttzeude de » Kreisausschustes.

0, 400001
9000
Geld.

A" ^ ik Acrren Bürgermeister des Kreises.
Reichszuckerstelle ist in der Lage dem Kreise für die

ide Liste 20 El
cks -Kollekte

Mkl 1 ^ en  bl . März 1917 Kandiszucker zur Verfügung zu
e? :_ gewünschte Mengen an Kandiszucker ersuche ich

I Mts . anzuzeigen.
"""" können  nicht berücksichtigtSpater eingehende Bestellungen

Westerburg , den 22. Januar 1917.
Der Uorsttzeude de » Krrisuusschujses.

d rp Ausfuhrungsbestimmungen
4 , r̂ ^ erbstrg zu der Bekanntmachung des stellvertreten-
st Sendun Generalkommandos des 18. Armeekorps vom 10. Januar
eemtschm Beschlagnahme, Bestandserhebung und Enteignung
Pulver Prospektpfeifen aus Zinn an Orgeln und freiwillige Abliefer-
alvvr Zinnpfeifen , -schalleitern usw . von Orgeln und
LWÜrfel 9 Musikinstrumenten . (Abgedruckt im Kreisbl . Nr . 4 v. 1917).

ivtlrze ' Der Zeitpunkt der Bestandsanmeldung für die durch Bekannt-
ke-Ersatz des stello. Generalkommandos vom 10. Januar 1917
LornkafieG ^ " ?^ /std/standsanmeldung und Enteignung unter-

Seifenpalv« IO ^ "lpektpfelsen aus Zinn von Orgeln wird hiermit auf
«X . 2; Februar 1917 festgesetzt . Für die Meldung , die dieWeine.1k°umen an den Vorsitzenden des Kreisausschusses zu Wester-

» " » fo ™x ; :

t

eislagen. werden unentgeltlich zur̂ 7rfügung gestellt" Für ^ de Orgel
Rät : rlne besondere Meldung auf besonderem Formular erforderlich
»uder undz » , , § 2.
igarilloslsiker b7r e 'Ngegangenen Meldungen wird einem jeden

WeSerbllkt.^ 8 Anordnung betreffend Eigentumsübertragung aus

den Reichsmilitärfiskus zugestellt . In dieser Anordnung wird
außerdem die Entfernung der Zinnprospektpfeifen aus der Orgel
und die Ablieferung dieser Pfeifen an eine Sammelstelle bestimmt.

8 3.
Personen , die mit dem festgesetzten Uebernahmepreis einver¬

standen sind, erhalten einen Anerkenntnisschein aus dem das Ge¬
wicht der abgelieferten Gegenstände , der Uebernahmepreis , die ge¬
naue Adresse des Eigentümers und die Zahlstelle hervor gehen.
Auf Grund des Anerkenntnisscheines wird der darin festaesetzte
Betrag alsbald ausgezahlt.

8 4.
Ist der Ablieferer mit dem Uebernahmepreis gemäß § 8 der

Bekanntmachung nicht zufrieden , so hat er dies rechtzeitig aus¬
drücklich zu erklären . An Stelle des Anerkenntnisscheines erhält
er alsdann eine Quittung , aus der die Zahl und das Gesamtge¬
wicht der abgelieferten Prospektpfeifen hervorgehen . Der Ueber-
nahmcpreis wird in diesem Fall von dem Reichsschiedsgerichtfür
Kriegsbedarf zu Berlin festgesetzt. Die Ablieferung erleidet hier¬
durch keinen Aufschub.

§ 5.
Wer die übereigneten Gegenstände nicht innerhalb der in

der Enteignungsanordnung vorgeschriebenen Zeit abgeliefert hat,
macht sich strafbar . Außerdem erfolgt die zwangsweise Abholung
der ablieferungspflichtigen Gegenstände auf Kosten des Besitzers.
Di :: Verpflichtung der Besitzer zum Entfernen der Prospektpfeifen
aus der Orgel besteht auch für die zwangsweise abzuholenden
Gegenstände. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der
Bekanntmachung vom 10. Januar 1917 werden bestraft.

8 6.
Auch andere nicht von der Beschlagnahme betroffenen Pfei¬

fen, Schaltrichter , Schallröhren usw . aus Zinn von Orgeln und
anderen Musikinstrumenten können angemeldet und abgeliefert
werden. Es ist gleich, ob diese Gegenstände bereits im Gebrauch
waren oder nicht. Beschläge oder Bestandteile aus anderem Ma¬
terial als Zinn sind von der Ablieferung zu entfernen.

Westerburg , den 19. Januar 1917.
Dev Uorsttzeude des Kreisausschuffes

Verordnung (neue Fassung)
betreffend de « Uerbrauch u « d Urrtzehr von Speisefett

km Kreise Westerburg.
Auf Grund der Bekanntmachung des Reichskanzlers über

Speisefette vom 20. Juli 1916 (Reichsgesetzbl . S . 755) und der
dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen wird für den Kreis
Westerburg folgende Anordnung erlassen:

§ 1. Der Aufkauf von Speisefett (Butter , Butterschmalz, Mar¬
garine , Kunstspeisesett, Speisetalg und Speiseöle ) innerhalb des
Kreises Westerburg ist nur den mit Ausweiskarte des Vorsitzen¬
den des Kreisausschusses des Kreises Westerburg versehenen Per¬
sonen in den auf den Ausweiskarten bezeichneten Gemeinden
gestattet.

8 2. Jeder Verkauf und jede sonstige entgeltliche oder unent¬
geltliche Abgabe von Butter (Versendung mit der Post , Eisenbahn,
Mitnehmen und dergleichen) ist verboten . Die Versendung und
dergleichen ist nur den bestellten Aufkäufern an die ihnen vom
Kreisausschuß angegebene Stelle gestattet . Auch der Erwerb von
Butter durch die Butterversorgungsberechtigten unmittelbar von
den Selbstversorgern (Viehhaltern ) sowie der Erwerb im Tausch¬
verkehr ist untersagt . Privat -Butterlieferungsoerträge hören auf.

Was dem Selbstversorger an Butter zusteht wird ortsüb¬
lich bekannt gemacht. Alle darüber hinaus erzeugte Butter muß
an den Kommunalverband abgegeben werden.

8 8. Das unerlaubt in den Verkehr gelangte Speisefett ver¬
fällt ohne Entschädigung mit der Beschlagnahme dem Kreise.



§ 4 . Die Aufkäufer haben Bücher darüber zu führen , aus
denen hervorgeht , wann , bei wem und welche Menge ButKr sie
gekauft haben . Die in den Gemeinden zurückzulassende Butter
für die Versorgungsberechtigten , welche nach dem jeweilig ange-
ordnetrn Satz berechnet wird , ist nur an den Bürgermeister oder
an die von diesem bezeichnete Verkaufsstelle abzugeben . Die
Aufkäufer und die Verkaufsstellen haben den Anordnungen des
Vorsitzenden des Kreisausschusses hinsichtlich des Geschäftsbe¬
triebes Folge zu leisten.

tz 5 . Die Gemeindevorstände haben über die Abgabe von
Butter an die Versorgungsberechtigten Listen zu führen.

<8 6 . Ausnahmen von vorstehender Verordnung kann der
Vorsitzende des Kreisausschnsses zulasten . Dies gilt auch für die
Versendung der einem auswärtigen Selbstversorger zustehenden
Buttermenge . ^ . . .

§ 7 . Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit
Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe brs zu 10000
Mk . oder mit einer dieser Strafen geahndet.

8 6 . Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
W - ftevbttrs . den 22. Januar 1916.
Her Kr- t«ai»ssschi»tz des Kreises Westrrbuvy

Abicht.

An die Herren Knrgerrneifter de» Kreise «.
Brtr . FnttermMel.

Es stehen zur Verfügung:
50 Rtt . Gerstenkleie , 10 Ztr . Dierkorpermelastefutter,

*3tr . Pansenmischfutter , 10 Ztr . Knochenkraftfutter,
Ztr . phosphorsaures Jutterkalk,
Ztr . Eiweißsparfutter , 45 Ztr . Mühlenabfälle.

Bestellungen auf inländische Kleie können noch berück¬
sichtigt werden , allerdings nur in beschränktem Umfang . Alle
Bestellungen müssen durch die zuständigen Bürgermeistereien bis
zum 30 . d. Mts . hier vorliegen . Später eingehende Bestellungen
können nicht berücksichtigt werden.

Mestevbirvg . den 23 . Januar 1917.
Dev Uovfttzeude des Kreisanskchrrsses.

Ferner ist nachzuweisen , daß der Wein , für den die A
nahmebewilligung nachgesucht wird , sich bereits am 11 . Jan
1917 im Eigentums des Brenners befand . Der Vorsitzende dftrast
Reichsbranntweinstelle kann weitere Angaben verlangen ; er kaiE. wl
ferner verlangen , daß die Richtigkeit der Angaben zu 1 bis f vc
durch das zuständige Hauptamt und die Richtigkeit der Angabe B
zu 4 durch Sachverständige bestätigt wird . 2. wi

§ 2 . Wer Branntwein aus Wein oder unter Zusatz v« B
Wein herstellt , darf den Branntwein , einschließlich der mit A Bi
ginn des 11 . Januar 1917 vorhandenen Bestände , nur mit G P
nehmigung des Vorsitzenden der Reichsbranntweinstelle absetzch. w.
Das gleiche gilt für Personen , die , ohne selbst Brenner zu sei Bi
mit Beginn des 11 . Januar 1917 Eigentümer von unverstem de
tem oder unverzolltem Branntwein der im Satze 1 bezeichnet . wi
Art sind . - sei

§ 3. Wer der Absatzbeschränkung nach 8 - 2 unterliegt , hat!  in
Vorräte auf Verlangen des Vorsitzenden der Reichsbranntwei rii
stelle den von diesem bezeichneten Stellen käuflich zu überlafE Ni
und auf Abruf zu verladen . Er hat die Vorräte bis zur Aannt
nähme aufzubewahren , pfleglich zu behandeln und in handelsEersch
sicher Weise zu versichern . Der Vorsitzende der Reichsbran » 11.
weinstelle trifft die näheren Bestimmungen . aft.

8 4. Der Erwerber hat dem zur Ueberlassung Verpflichtet « gti
für die übernommenen Mengen einen angemessenen Uebernahm Dev
preis zu zahlen ; dieser darf die von dem Vorsitzenden der Reich ' "
branntweinstelle festgesetzte Grenze nicht überschreiten . Einig ^
sich die Beteiligten über den Preis nicht , so setzt der Vorsitzen ^ .
der Reichsbranntweinstelle nach den Weisungen des Reichskanzler . xe
den Preis endgültig fest . 7 J

Der Verpflichtete hat ohne Rücksicht auf die endgülti / äu
Festsetzung deS Uebernahmepreises zu liefern , der Erwerber m :0  *
lausig den für angemessen erachteten Preis zu zahlen . *

Reben dem Uebernahmepreise kann für die Aufbewahr,
bei längerer Dauer eine angemessene Vergütung gezahlt werd
deren Höhe der Vorsitzende der Reichsbranntweinstelle endgül , ,
festsetzt

A« die Herren KSvgrrmeister de« Kreises^
Sie wollen sofort die Bäcker ihrer Gemeinde m Kenntmv

setzen, daß bei der bestehenden Säckeknappheit alle Mehlsäcke ttt
möglichst kürzester Zeit unbeschädigt zurückzugeben sind . Sowohl ^ «gen wervcn . »-uv « .. .vw
ein Behalten wie auch Aufsammeln der Säcke , ebenso deren Ver - dem zur Ueberlassung Verpflichteten oder dem Inhaber des
Wendung zu anderen Zwecken ist absolut unzulässig . Zuwider - wahrsams zugeht . Zuständig ist die Behörde des Bezirkes,
Handlungen müssen diesseits durch Verweigerung der Lieferung dem die Lieferung erfolgen soll.

§ 5. Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig , so kann dl
Eigentum auf Antrag des Vorsitzenden der Reichsbranntweinste!
durch Anordnung der von der Landeszentralbehörde zu best» Ab
wenden Behörde auf die in dem Antrag bezeichnete Stelle übe W
tragen werden . Das Eigentum geht über , sobald die Anordm £4.

frischen Mehls erzwungen werden.
Das gleiche gilt für Kleiensäcke.
Mrstrrvurs . den 22 . Januar 1917.

Dev Uorsttzerrde des Kreisarrssichusses
^üvgevmeistev des Kvrtsts

Es ^können Ichweinema 'swerträge unter ' denselben herstellt , hat der Reichsbranntweinstelle Über Art und Umfa

I § 6. Branntwein , der aus Wein oder unter Zusatz von
hergestellt ist , darf nur mit Genehmigung des Vorsitzenden »

j Reichsbranntweinstelle gegen Entrichtung der Verbrauchsabga ior „g
in den freien Verkehr übergeführt werden.

8 7. Wer Branntwein aus Wein oder unter Zusatz von Witzm i.ki. <71. <... cü ’Xoü _ -4 — MV*  itttS

Bedingungen wie seither in beschränktem Umfange angenommen
werden . Etwaige Meldungen ersuche ich mir bis spätestens
, «m 30 . d. Mts . hierher vorzulegen.

Mestrvbnrg . den 22. Januar 1917
Dev Mavsttzende de« Kreisausschnsses.

Bekanntmachung
über Branntwein aus Wein . Vom 9 . Januar 191 1.
Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnahmen

zur Sicherung der Volksernährung vom 22 . Mai 1916 (Reichs-
Gesetzbl . S . 401 ) wird verordnet : ,

8 1. Inländischer Wein sowie solcher ausländischer Rotwem,
der bei der Einfuhr weniger als 10 Gramm Alkohol in 100 Ku - >
bikzentimeter enthält , darf vom 1. Februar 1917 ab Nicht zur
Herstellung von Branntwein verwendet werden . Der Erwerb

der Erzeugung auf Erfordern Auskunft zu erteilen . Er hat ! > eim
Reichsbranntweinstelle und dem zuständigen Hauptamt bis zu gj ej
5 . Tage jedes Monats über die bei Beginn des Monats u<ei.ef,e.
handenen Vorräte an Branntwein sowie über die im VormoH ^ ^
erzeugten und abgesetzten Akengen Anzeige zu erstatten.
Anzeige für Januar 1917 ist bis zum 20 . Januar 1917 für i ^ ^
mit Beginn des 11 . Januar 1917 vorhandenen Vorräte zu ^ e,
ftßttCtl . . :cf)tio

Wer , ohne selbst Brenner zu sein , mit Beginn des 11 . ! Ä °
1 qi  7 nhpr itnnprinntpn IßrannttDcin . her <nuar 1917 unversteuerten oder unverzollten Branntwein , der Hfähic

Wein oder unter Zusatz von Wein hergestellt ist . im Gewährst ' - -**■beni
hat, ' hat die Vorräte ^ getrennt nach Arten und Eigentümer ^
unter Nennung der Eigentümer , der Reichsbranntweinstelle u
dem zuständigen Hauptamt bis zum 20 . Januar 1917 anzuzeio
Die Anzeige über Mengen , die mit Beginn des 11 . Januar 1!Herstetlung von Liraiincwrni verweiwrr uitium . Die Anzeige über Mengen , me mit Beginn oes xx.  Januar u

solcher Weine zur Verarbeitung auf Branntwein ist verboten , r ^ „ terwegs sind , ist unverzüglich nach Empfang von dem Emfi
Das gleiche gilt für ausländischen Rotwem der bezeichneten -Art , > erstatten 1
der vor dem 11 . Januar 1917 eingeführt worden ist.

Der Vorsitzende der Reichsbranntweinstelle kann auf Antrag
gestatten , daß Brenner bis zum 1. April 1917 Wein der im
Abs . 1. bezeichneten Art . der sich am 11 . Januar 1917 m ihrem
Eigentume befindet , zur Herstellung von Branntwein verwenden.
In dem Antrag ist anzugeben : ^

1 . wieviel Branntwein in dem Brennereibetrieb iM Betriebs¬
jahr 1915/16 und im laufenden Betriebsjahr aus Wein
erzeugt worden ist;

2 . wieviel Personen in dem Brennerelbetriebe beschäftigt sind,
3 . wieviel Wein , getrennt nach in - und ausländischen Weinen

sowie nach Rot - und Weißweinen , sich im Eigentu,ne des
Antragstellers befindet ; ,

4 . ob der Wein , für den die Ausnahmebewllllgung nachgesuchl
wird , gezuckert ist . _ .

iebsa
§ 8 . Die Beamten der Polizei und die von dem Vorsitzen «̂ -

der Reichsbranntweinstelle beauftragten Personen siiid befugtzz
die Betriebs - und Lagerräume der Betriebe , in denen Bram •
wein aus Wein oder unter Zusatz von Wein hergestellt w»
sowie in die Lagerräume , in denen unversteuerter oder unckj^bsa
zollter Branntwein , der aus Wein oder unter Zusatz von Wf
hergestellt ist , lagert , jederzeit einzutreten , daselbst Besichtigun ^ bbzg,
vorzunehmen . Geschäftsaufzeichnungen einzusehen und Pro»
ohne Entgelt zu Untersuchungszwecken zu entnehmen . > —ner,

Das konzentrierte Licht

/
°*

§ 9 . Der Reichskanzler kann Bestimmungen zur Ausführusiebsa
dieser Verordnung erlassen und bestimmen , daß Zuwiderhaß ^ teuf
lungen mit den im % 10 bezeichneten Strafen zu bestrafen s« stelll
Er kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser VerordnMebsa
zulassen . I war

Iebsa!
, führ
lebsai

f f WM  i  1 \ i Schl
I ^Jj ^ lschafU Berlin O. sebsa,

WÖHt - bi5ZOOOWatt w/' "" Öter'



die AuH 10. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe
l- Janu - zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird
chende Lftrast:
a;  er katz. wer der Vorschrift im § 1 zuwider Wein zur Herstellung

1 bis ! von Branntwein verwendet oder zur Verarbeitung auf
Angabe Branntwein erwirbt;

2 . wer der Vorschrift im § 2 zuwider ohne Genehmigung
Zusatz v« Branntwein absetzt oder der Verpflichtung zur Ueberlassung,

Verladung , Aufbewahrung , pfleglichen Behandlung und
Versicherung (§ 3 ) nicht nachkommt;
wer der Vorschrift im § 6 zuwider ohne Genehmigung
Branntwein gegen Entrichtung der Verbrauchsabgabe in

.den  freien Verkehr überführt;
ezeichnett . wer die ihm nach § 7 obliegende Auskunft nicht in der ge

1 setzten Frist erteilt oder die ihm obliegende Anzeige nicht
:gt , hat | innerhalb der gesetzten Frist erstattet oder wissentlich un
ranntwei richtige oder unvollständige Angaben macht,

überlafß Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände
; zur Äannt werden , auf die sich die strafbare Handlung bezieht , ohne
handelsmerschied , ob sie dem Täter gehören oder nicht,
chsbran « 11 . Diese Verordnung tritt mit dem 11 . Januar 1917 in

äst.
rpflichtet Kerlin , den 9 . Januar 1917.
bernahn ^Der Stellvertreter - es Reichskanzler » . Dr . Helfferich.
»er Reicht l- "-

mit
r mit G

e absetzef
:t zu sei
nversteuk

EinilL ^ !“ *■ '^ uiumcmjciuic uuu jjiutmetjeuue
Vorsitzen Berlin ist von dem Herrn Staatskommissar für die Regelung

Der „Spende für deutsche Soldatenheime und Marineheime"

hskanzle Kriegswohlfahrtspflege in Preußen die Erlaubnis zur Ver-
0 raltung von öffentlichen Sammlungen am 27 . und 28 . Januar

endgült ^ I zugunsten der deutschen Soldatenheime an der Front erteilt
erber v , Ich ersuche ergebenst die anerkennenswerten Bestrebun-

der Veranstaltung , an deren Spitze Ihre Exzellenz Frau
bewahru leralfeldmarschall von Hindenburg steht , durch tunlichste För-
lt werd , ^ 3 der Sammlungen zu unterstützen und die Nachgeordneten

enboiil nststellen entsprechend zu verständigen.
Berlin , den 30 . Dezember 1916.

kann di
itweinstek
zu best,
■teile übi
Inordn
r des
zirkes.

Der Minister de« Inner « , v. Loebell.
An dir Herren Bürgermeister - es Kreises

Abdruck zur Beachtung.
Westerburg , den 18 . Januar 1917.

34- Der Landrat.

Vaterländischer Hilfsdienst.
F - r- ernng znr freiwilligen Meldung gemäß 8 T

<$ -es Gesetzes « der den vaterländischen Hilfsdienst.
von

enden d'

rchsabg

i von W
d Ums
Ix  hat

bis z

Hierzu gibt das stellv . Generalkommando des XVlIl . Ar-
.orps Nachstehendes bekannt:

Zum Austausch von zurückgestellten kriegsoerwendungs-
m Personen des

Post- und Gisendalsndienstes
eine größere Zahl Hilfsdienstpstichtiger benötigt.

17 für
ite zu

>nats veT ?̂ ' ; ,et  tLffenoahnverwaltung , deren Bedarf nachstehend
Vormo ^ ^ nist , kommen für die Einstellung , nur solche Personen

tten . L ^s^ ^ ^ ^ blche eine für den Eisenbahndienst ausreichende
ruche Tauglichkeit, insbesondere hinlängliches Seh - nnd Hör-
vgen besitzen. Bei der Postverwaltung sind insbesondere
me , unterbeamte und Aushelfer zu ersetzen . Für erstere ist

es 11 . » ch^ 8ung zum Einj .- Freiw . Dienst erwünscht , für die letzteren
in der E -rb, . . .Schulbildung . In bezug auf körperliche Leist-
ßewahrsff ^ ^ d./ " . ^ lro im allgemeinen bei den von der Postverwal-
gentüme ^ " bstotigten Kräften mit Ausnahme der Telegraphenarbeiter
,stelle Maß von Anforderungen als bei den von der

. "»ibabnverwaltung gesuchten Kräften gestellt . Als Teleqra-
moeiter sind besonders Handwerker erwünscht.

anzuzei
muar 1
m EmfK Gesucht werden:

^isendatzudieesttion Frankfurt a.
lorsitzend am f Betzdorf : Streckenarbeiter , Bahnhofsarbeiter.

b °lug ' . " L7T Sr  W - ich - nft - ll - - . R ° n,i . r » .
rt Braust ^ " kckenarbeiter , Bahnwärter , Schaffner , Schreiner . An-
tellt wi sM ^ ^ M / ^ ^^ br ^ für elektrische Anlagen , Bremser , Rotten
der unt — r . .L
von Ä ^ smnt 2 Frankfurt a . M . : Weichensteller , Rangierer,

führer . Maurer , Zimmerleute .'

von WÄjL 2, Frankfurt a . M . :
ichtiaunj Rottenführer.
nd Prolk ^ ° ^ ^ Frankfurt a M . : Bahnwärter , Weichensteller,

i Rangierer , Telegraphenarbeiter , Bahnstrigschaff-
t afj , i t Cr ' Rottenführer.

SSf 'SS Sul ma: .Hilfsunterbeamte , Bahnsteigschaffner , Rot-
mf, o. n ^ ^ Ranglerführer , Bahn - und Blockwärter , Weichen-

J1 steller , Heizer und Schaffner.
.erordnOebsamt l Gießen : Rangierführer , Weichensteller , Bahn-

warter , Schaffner , Stationsschaffner , Streckenarbeiter . Rot-
tS T? 1 Telegraphenarbeiter , Schreiner.
I fü £ i? ,el en:  Rottenarbeiter . Weichensteller , Ranqier-
L/uhrer , Schaffner , Bahnwärter , Heizer.

Hanau : Schaffner . Rangierführer , Weichensteller,

. Schloß ' Sch ! eine7 '' ' HUssrottenführer , Maurer,

^ Schaffner , Weichensteller.
II Sil ^ ° uterbach i . H . : Streckenarbeiter , Schaffner , Ran-

g' ersührer , Bahnsteigschaffner , Blockwärter.

Betriebsamt Limburg : Stationsschaffner , Bahnhofrarbeiter
Weichensteller , Schaffner , Magazinarbeiter.

Betriebsamt Neuwied : Weichensteller , Schaffner , Rangierer.
Betriebsamt Wetzlar : Weichensteller , Rottenführer , Bahnwärter,

Schaffner , Rangierführer , Rangierarbeiter , Schmiede , Stre¬
ckenarbeiter , Blockwärter.

Maschinenamt Frankfurt a . M . : Maschinenputzer , Kohlenlader.
Maschinenamt Fulda : Maschinenputzer , Magazinarbeiter , Werk¬

stättenarbeiter , Kohlenlader.
Maschinenamt Gießen : Maschinenputzer , Kohlenlader , Magazin¬

arbeiter.

Maschinenamt Hanau : Wagenreiniger , Maschinenputzer , Kohlen¬
lader , Heizer.

Maschinenamt Limburg : Heizer , Maschinenputzer.
Verkehrsamt Frankfurt a . M . : Lademeister , Vorarbeiter , Lade¬

schaffner , Güterbodenarbeiter , Küfer.
Verkehrsamt Fulda : Vorarbeiter , Güterbodenarbeiter.
Verkehrsamt Gießen : Vorarbeiter , Güterbodenarbeiter.
Verkehrsamt Limburg : Güterbodenarbeiter.
Werkstättenamt 1 Frankfurt a . M . : Handarbeiter.
Werkstättenamt 2 a Frankfurt a . M : Handarbeiter.
Werkstättenamt 2 b Frankfurt a . M . : Handarbeiter.
Werkstättenamt Fulda : Handarbeiter.
Verkehrskontrolle 2 Darmstadt : Kesselwärter.

Gisendakndirektio « Main ».
Telegraphenwerkstätte Mainz : Schlosser , Dreher , Feinmechaniker.
Betriebsamt Wiesbaden : Bahnbewachungs - und Unterhaltungs¬

personal.
Betriebsamt Mainz : Bahnbewachungs - und Unterhaltunasper-

sonal , Schlosser , Maurer , Fahrer.
Betriebsamt 1 Darmstadt : Schlosser , Schreiner . Installateure,

Oberbauarbeiter , Fahrer , Bahnbewachungs - und Unterhal¬
tungspersonal.

Betriebsämter 2 und 3 Darmstadt , Betriebsämter 1 und 2 Worms,
Betriebsamt Oberlahnstein : Fahrer , Bahnbewachungs - und
Bahnunterhaltungspersonal.

Werkstättenämter 1 und 2 Darmstadt , Mainz -Süd , Maschinen¬
ämter Wiesbaden , Mainz , Darmstadt : Schmiede , Schlosser
Maschinenschlosser , Kesselschmiede , Kupferschmiede , Maschi¬
nenputzer und Werkstättenarbeiter , Maschinenputzer.

Berkehrsämter Mainz , Wiesbaden , Darmstadt : Güterabfertig-
pungspersonal.

Maschinenamt Worms : Maschinenputzer und Kohlenlader.
Eilenbnhndirclrtiori Elberfeld.

Betriebsamt 2 Hagen : Bahnarbeiter , Hilfsweichensteller Schaffner,
Hilfslademeister , Pförtner.

Betriebsamt Siegen : Schaffner.
Betriebsamt Olpe : Bahnarbeiter.
Betriebsamt Altena : Hilfsweichensteller , Bahnhofsarbeiter , Ma¬

schinenputzer , Bahnwärter , Bahnarbeiter.
Verkehrsamt Hagen : Güterbodenarbeiter.

Betriebsamt Arnsberg : Bahnhofsarbeiter , Bahnarbeiter , Schaffner,
Hilfslademeister , Güterbodenarbeiter , Hilfsweichensteller , Bahn¬
wärter , Maschinenputzer.

Maschinenamt Siegen : Bahnarbeiter , Schaffner , Güterarbeiter
Maschinenputzer . * > '

Verkehrsamt Altena : Schaffner , Güterbodenarbeiter , Hilfslade-
meister , Bahnarbeiter , Bahnwärter , Maschinenputzer.

Verkehrsamt Siegen : Schaffner.
Maschinenamt Siegen : Maschinenputzer , Kohlenlader , Handarbei¬

ter , Schaffner.
Eisendakndirektio « Kassel.

Bahnhof , Bahnmeisterei und Be -1 _ , „
triebswerkmeisterei Bestwig : Schaffner , Bremser , Bahnunter-

Meldestelle : ' Haltungsarbeiter , Maschinen-
Bahnmeisterei Bestwig : j Heizer.

Bahnhof Messtnghausen : Bahnhofsarbeiter.
Bahnhof Olsberg : Bahnhofsarbeiter , Aushelfer f . Güterabfertigung.
Bahnhof u . Bahnmeisterei Brilon - ) Bremser , Bahnunterhaltungs-

Wald : Meldestelle : arbeiter , Güterbodenarbeiter,
Bahnmeister Bahnhof Steinhelle . I Aushelfer für Güterabfertigung

Kaiserliche Oderpostdrrektion Frankfurt a. Ul.
Postamt 9 : Beamte und Unterbeamte.
Telegraphenamt Frankfurt a . M . : Schlosser und Elektromonteure.
Postamt Biebrich : Unterbeamte.

Telegraphenbauarbeiter für Baubezirke Homburg
o . d . H ., Langenschwalbach , Rüdesheim , Nieder¬
lahnstein . Diez , Wetzlar , Dillenburg , Wiesba¬
den , und Frankfurt a . M.

Hierfür kommen nur gesunde Leute in Betracht.
Kaiserliche Gderpostdirekttsn Darmstadt.

Telegraphenarbeiter , Briefträger , Postboten , Postschaffner zur
Verwendung in Rheinhessen , Oberhessen , Starkenburg.

Meldestelle für Starkenburg : Fernsprechbauabteilung Darmstadt.
Meldestelle für Rheinhessen : Fernsprechbauabteilung Mainz.
Meldestelle für Oberheffen : Telegraphenamt Gießen.

Kaiserliche Oderpostdirektivn Dortmund.
Telegraphenamt Siegen : Telegraphenarbeiter.
Postamt Lüdenscheid : ,,
Postamt Altena : „
Telegraphenamt Hagen : „

Fernsprech-
bauabtcilung

Frankfurt



Postamt Attendorn : Unterbeamte
Postagentur Bracht (Kreis Meschede) Unterbeamte.

Ferner werden Hilfsdienstpflichtige benötigt zur Bildung von
Abladekornmartdos,

die zur Vermeidung von Verkehrsstockungen zwecks schleuniger
Entladung der Eisenbahnwagen erforderlich sind.

Diese Abladekommandos sollen gebildet werden auf den Bahn¬
höfen Frankfurt a. M . — Offenbach — Mainz — Wiesbaden —
Darmstadt — Worms — Altena.

Hilfsdienstpflichtige» die bei den oben angegebenen Behörden
in Dienst treten wollen und hierzu geeignet sind , werden hierdurch
aufgefordert , sich unter Beifügung der erforderlichen Personalan¬
gaben und etwaiger Befähigungsnachweise zu melden. Die Mel
tattg hat beiden obengenannten Dienststelle« ?« erfolge«
and Mar lrei derjenigen . l»ei weicher der Hilfsdienst
pflichtige eingestellt rn werden wünscht.

Auch in der Forstwirtschaft »nd im Fuhrgewerbe be.
steht dringendes Bedürfnis nach Einstellung geeigneter Arbeitskräfte.

Hilfsdienstpflichtige » die zur Beschäftigung in diesen Wirt¬
schaftszweigen geeignet sind, werden aufgefordert , sich bei den
öffentlichen Arbeitsnachweisen » Landrats - bezw. Kreisämtern oder
Oberförstereien des Bezirkes» in denen sie Anstellung suchen» zu
melden.

Ferner sucht der Ausschuß für deutsche Kriesgefangene zum
Austausch kriegSverwendungsfähiger Angestellten kaufmännisch
vorgebildete Personen zur alsbaldigen Einstellung . Meldestelle
daselbst, Zeil 114. Personalabteilung.

Sämtliche nach dieser Aufforderung in Betracht kommende Mel¬
dungen haben baldigst» spätestens bis 25. Januar 1917 zu erfolgen.

Im Interesse des Vaterlandes ist es erforderlich » daß jede
Kraft sich zum Nutzen der Allgemeinheit betätigt . Es darf des¬
halb von dem Pflichtgefühl der hilssdienstpflichtigen Bevölkerung
erwartet werden » daß jedermann sich freiwillig für denjenigen
Posten meldet» an welchem seine Arbeitskraft zum Nutzen des
Volkes am besten ausgrnutzt werden kann.

Wer an einer der obengenannten Stellen arbeitet » dient dem
Vaterland.

Frnnkfnrt a. M .. den 15. Januar 1917.
gitttvtvtvtitubt#  Generalkommando . 18 . Armeekorps

Der stellvertr . Kommandierende General:
Riedel,  Generalleutnant.

Abt. N b. Tgb .-Nr . 14109.__
vaterländischer Hilfsdienst.

Anffordernng de« Kriegsamt»
mv  freiwilligen Meldung gemäß 8 7 Abs . 2 de« Gesetze»

über be» Vaterländischen Hilfsdienst.
Hilfsdienstpflichtige werden zur Verwendung bei Militärbe¬

hörden und Zivilverwaltungen im besetzten Gebiet für folgende
Beschäftigungsarten gesucht:

Gerichtsdienst , Post - und Telegraphendienst . Maschinen-
und Hilfsschreiben, Botendienst , Technischer Dienst »Kraft¬
fahrdienst , Eisenbahndienst » Bäcker und Schlächter . Hand¬
werker jeder Art »Land - und Forstwirtschaftlicher Arbeits¬
dienst, Anderer Arbeitsdienst jeder Art , Pserdepfleger»
Kutscher, Viehwärter » Sicherheitsdienst (Bahnschutz , Ge-

' fangenen - und Gefängnisbewachung ), Krankenpflege.
Hilfsdienstpflichtige mit französischen, vlämischen oder pol¬

nischen Sprachkenntnissen werden besonders berücksichtigt.
Bis zur endgültigen Ueberweisung an die Bedarfsstellen

des besetzten Gebietes wird ein „vorläufiger Dienstvertrag " abge¬
schlossen.

Die Hilfsdienstpflichtigen erhalten:
Freie Verpflegung oder Geldentschädigung für Selbstver¬
pflegung , freie Unterkunft,
freie Eisenbahnfahrt zum Bestimmungsort und zurück
freie Benutzung der Feldpost , freie ärztliche und Lazarett¬
behandlung,

sowie täglich 4 Nk . für die Dauer des vorläufigen Vertrags.
Die endgültige Höhe des Lohnes oder Gehaltes kann erst bei
Abschluß des entgültigen Dienstvertrages festgesetzt werden und
richtet sich nach Art und Dauer der Arbeit sowie nach der Lei¬
stung ; eine auskömmliche Bezahlung wird zugeiichert.

Im Falle des Bedürfnisses werden außerdem Zulagen ge¬
währt für in der Heimat zu versorgende Familienangehörige.

Die Versorgung Hilfsdienstpflichtiger , die eine Kriegsdienst¬
beschädigung erleiden , und ihrer . Hinterbliebenen wird noch be¬
sonders geregelt.

Meldungen nimmt entgegen : das Bezirks -Kommando Lim¬
burg a. L . (Zimmer Nr . 20) ,

tks sind beizubringen : polizeilicher Ausweis , etwaige Militär¬
papiere , Beschäftigungsausweis oder Arbeitspapiere , erforderlichen-

'falli eine Bescheinigung gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes über den
Vaterländischen Hilfsdienst (Abkehrschcin), Angaben wann der
Bewerber die Beschäftigung antreten kann.

Diejenigen Personen die sich schon früher zu einem der vor-
bezeichneten Dienste gemeldet und die dazu benötigten Ausweis¬
papiere eingesandt haben, müssen mündlich oder schriftlich ihrem
Bezirkrkommando mitteilen , daß sie ihre Bewerbung aufrecht er¬
halten . Erfolgt eine solche Mitteilung bis zum 28 . Januar
1917 nicht, so gilt die frühere Bewerbung für erloschen.

Kriegsamtsstelle in Frankfurt a. M.

23.

In nächster Zeit , voraussichtlich Anfang Januar 1917,
eine Einfuhr oo « Nutz - «nd Zuchtvieh an « Holland i>
schränkten! Umfange stattfinden . Die Einfuhr ist der Zentral
Viehverwertung in Berlin übertragen . Ich ersuche ergebens
Grenzbehörden anzuweisen , die Einfuhr der von der Viehzer
oder in ihrem Aufträge eingeführten Sendungen zu gestatten . (
die veterinärpolizeiliche Behandlung der Sendungen gelten
gende Vorschriften:

Die Tiere sind an der Grenze und bei der Entladung ‘
Bestimmungsorte amtstierärztlich zu untersuchen und ferner
Bestimmungsorte einer vierzehntägigen den Eigentümer in
Verfügung über die Tiere nicht beschränkenden Beobachtung
unterwerfen . Die Polizeibehörden der Bestimmungsorte sind sg
dem Abgang der Sendung von der Grenzübergangsstelle voy ^
Grenzbehörden rechtzeitig zu benachrichtigen . Bei einem 2Be ö o,
des Standortes der eingeführten Tiere , der während der
der Beobachtung nur mit Genehmigung der Ortspolizeibeh^
erfolgen darf , ist die Beobachtung an dem neuen Standorte f u
zusetzen. Die Beförderung der Tiere von der Grenze nach ,->r(
Bestimmungsorte hat in geschlossenem Eisenbahnwagen ohne "
und Zuladung zu erfolgen . Nach der Entladung sind die E
bahnwagen auf Kosten der Einführenden verschärft zu desinfizi

Eure Hochgeboren (Hochwohlgeboren ) wollen hiernach
Erforderliche veranlassen.

Berlin W. 9, den 30. Dezember 1916. »n tin
Der Minister für Landwirtfchaft , Domäne « «nd Fortzg„dae

I . A . gez. : Hellich . s gg
An sämtliche übrigen Herren Regierungspräsidenten . Jenfe[&(

K

I
Heinere

An die Ortspoltzeikehorde » de» Kreifes . Kunsin,
Abdruck zur Beachtung . «utzec

Westerburg , den 19. Januar 1917. Der Kandra?erlor
KeerescIn Abänderung meines Runderlaffes vom 8. November r

III 8730, I A IIIe 19059 — allgemeine Verfügung ^
79/16 — ersuche ich die Landwirtschaftskammer , bei der künfkV

ienomr

Wß

Verteilung der ihr von mir überwiesenen und zur Verwenlk
bei der Holzabfuhr geeigneten Militär » und anderen Pferde
sonst gleichen Voraussetzungen solche in der Nähe des Wa
wirtschaftende Landwirte vorzugsweise zu berücksichtigen, die d>
Bescheinigung des zuständigen Landrates oder eines Königli
Oberförsters Nachweisen, daß in ihrer Gegend dringender Be!
an Gespannen für die Holzabfuhr vorliegt , und zugleich der Lt 8
Wirtschaftskammer gegenüber die Verpflichtung eingehen, mitreichen
erhaltenen Pferden sich wenigstens bis zur Bestellzeit nach KwesentI
ten an der Holzabfuhr zu beteiligen.

Die Namen dieser so verpflichteten Landwirte und die^ eere
der ihnen überwiesenen Pferde sind alsbald dem zuständigen
rat mitzuteilen und von diesem im Kreisblatt unter Mitteib <
der von den Empfängern übernommenen Verpflichtung öffe» ^ ^
bekannt zu machen. k j

öft *litt W. 9 , den 8. Januar 1917.
Ministerin «» für Kandmirtfchaft , Domänen «nd 4r<*r| an  der

Freiherr von Schorlemer . jeuet  ,
abgewiAn dir Herren Bürgermeister de« Kreife «. flvgeivi

Abdruck mit dem Ersuchen , die betreffenden GemeindeaiHeeres
hörigen auf obigen Erlaß hinzuweisen . - 5

Westerburg , den 2. Januar 1917 Der Landratdort n
ltmä

Herr Bürgermeister Schmidt in Neustadt ist zum fl
meister dieser Gemeinde wiedergewählt . Ich habe denselben Ĥäuser
die Amtsdaurr von 8 Jahren bestätigt . M c

Westrrknrg , den 17. Januar 1917. iI)0n u
Der Kandrat ^d ei

Am Donnerstag , de « 35 . Januar steht bei mir!
Transport schöner nne

Ferkel
zum Verkauf.

kniU'UI

L . Wengenroth „ Zum Adlei*
Westerburg.

tui .15- bis1. 20 —können Sie wöchentlich müsu«.
Strebsame Personen finden dauernd angenehme ArbeiILader

Hause . Verlangen Sie postfrei und kostenlos Auskunft von ^Schiff
StrnmpfivarenfabriK Waterstradt Sc  Co ., Hamburg
llbrechtshaf ._ i fcfiaftc
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